
6 STAATSBÜRGER SAMSTAG, 18. JÄNNER 2020URSACHE & WIRKUNG

STEPHAN KLIEMSTEIN

W
erwie derwohl berühmtes-
teWhistleblower „Deep
Throat“, der einst den

Watergate-Skandal ins Rollen brach-
te, geheime Informationen andieÖf-
fentlichkeit weitergibt, lebt nicht nur
gefährlich, sondern bewegt sich auch
juristisch auf dünnemEis. Der VW-
Skandal, dieDopingaffäre bei russi-
schen Leichtathleten, Ibiza, der FPÖ-
Spesenskandal, derÖVP-Spenden-
skandal,dasblaueGold.Wieweitdarf
investigativer Journalismusgehen,
umdieWahrheit ans Licht zubringen?
InDeutschlandhaben vor allemdie
RecherchenvonGünterWallraffmaß-
geblich zur Rechtsfortbildungbei-
getragen: 1977 hatte sichWallraff
undercover bei der „Bild“-Zeitung
eingeschleust undüber schwere jour-
nalistischeMissständeundunsaube-
re Recherchenberichtet. Im soge-
nanntenWallraff-Beschlusswertete
das deutsche Bundesverfassungs-
gericht damals, die Veröffentlichung
rechtswidrig erlangter Informationen
sei vomSchutz derMeinungsfreiheit
umfasst – es bedürfe aber einer fall-
bezogenen Zweck-Mittel-Relation,
also einer Abwägungder Interessen.
Nurwenndie Bedeutung für dieÖf-
fentlichkeit dieNachteile, etwadie
Verletzung von Persönlichkeitsrech-
ten, überwiegt, darf illegal beschaff-
tesMaterial veröffentlichtwerden.

I
nÖsterreich ist die Rechtslage
ähnlich: Aufdecker-Storys sind ein
rechtlichesMinenfeld, sowohl für

dieHinweisgeber als auch für Journa-
listen. In vielenGesetzen finden sich
Vorschriften,welchediePrivatsphäre,
Geschäfts- undBetriebsgeheimnisse,
personenbezogeneDaten, aber auch
das Recht ameigenenBild unddas
gesprocheneWort schützen. Ver-
deckte Recherchenundein Einsatz
vonAbhörgeräten sind nur dann er-
laubtund folglichnicht strafbar,wenn
die Informationen vonbesonderem
Wert sind und auf andereWeise nicht
beschafftwerden können–wennalso
durchdie Berichterstattunggrobe
Missstände aufgedecktwerdenund
dies sonst nichtmöglich ist.

A
uch imEhrenkodexder öster-
reichischen Presse steht: Jour-
nalisten dürfenbei der Infor-

mationsbeschaffunggrundsätzlich
keine unlauterenMethoden anwen-
den–undauch keineAbhörgeräte
einsetzen. Es seidenn,die Informatio-
nen sind von „besonderemöffentli-
chen Interesse“, oder es droht eine
„IrreführungderÖffentlichkeit“.
AuchderGesetzgeber scheint sich
der Relevanz vonWhistleblowern in-
zwischenbewusst zu sein. Schutzvor-
schriften für Tippgeber finden sich
beispielsweise imBörsegesetz, im
Bankwesengesetz und imWettbe-
werbs- undKartellrecht. Nachder EU-
Geheimnisschutzrichtlinie von 2016
ist dieOffenlegung illegaler Aktivitä-
ten nicht strafbar, wenndies demöf-
fentlichen Interesse dient. Erst am
23.Oktober 2019 beschlossendas Eu-
ropäische Parlament undder Rat die
Richtlinie „zumSchutz von Personen,
die VerstößegegendasUnionsrecht
melden“. DieMitgliedstaaten haben
bis zum 17. Dezember 2021 Zeit, die
Vorschriften national umzusetzen.
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Whistleblower und Einschleichreporter.

„Ibiza“ hat gezeigt: Wenn die Kontrolle der „Mächtigen“

gelingen soll, braucht es außergewöhnliche Werkzeuge.

THOMAS HÖDLMOSER

Einen Vizekanzler HC Strache:
Das will sich heute bis auf
manche eingefleischte Strache-

Fans niemand mehr vorstellen.
Allerdings: Ohne Ibiza-Video
hätte Österreich wohl noch
immer einen Vizekanzler, der

irgendeiner Oligarchennichte
staatliche Aufträge zuschanzen
und unser Trinkwasser verkau-

fen will.
Dass dem nicht so ist, „verdankt“ Österreich

jenen Leuten, die das Ibiza-Video mutmaßlich ge-
dreht haben: Und das ist – vorsichtig formuliert
– eine eher seltsame Truppe: ein Anwalt, ein Pri-
vatdetektiv, zwei amtsbekannte Vorbestrafte und
dubiose Geschäftsleute, die vermutlich auf
schnelles Geld aus waren.

Mit herkömmlichen journalistischen Mitteln
wäre „Ibiza“ wohl nie aufgedeckt worden. Des-
halb drängt sich die Frage auf: Funktioniert die
Kontrolle nur dann, wenn man auf fragwürdige
Methoden zurückgreift? Braucht es Recherchen
unter falschen Identitäten und Whistleblower
wie den ehemaligen CIA-Mitarbeiter Edward
Snowden (Bild), um den Missbrauch der Macht
durch die Politik aufzuzeigen?

Heimliche Videoaufnahmen mögen zwar nicht
legal sein, im Fall Ibiza seien sie aber legitim. Das
sagt der Salzburger Rechtssoziologe Nikolaus
Dimmel. Von einem Spitzenpolitiker müsse man
erwarten können, dass er die Spielregeln einhalte.
„Wenn jemand die Regeln bricht, ist dieser Regel-
bruch die Grundlage dafür, dass man ihn filmen
kann.“ Dimmel spricht von einem ethischen
Imperativ, der einzuhalten sei. „Der Staat wird
vertreten von Politikern, die ziemlich gut bezahlt
sind.“ Deshalb dürfe sich der Bürger darauf ver-
lassen, dass diese den Gesellschaftsvertrag auch
einhielten. Und der Rechtssoziologe verweist auf
den schon im Alten Griechenland diskutierten
Grundsatz, wonach die Politik dem Gemeinwohl
zu dienen habe (bonum commune). In so einem
System sei es nicht vertretbar, dass „irgendwelche
Leute das Gemeinwesen verscherbeln“. Gerade
der Journalismus habe die legitime Verpflichtung,
Machenschaften wie jene in der Villa auf Ibiza
aufzudecken.

Im Ehrenkodex für die österreichische Presse,
den der Presserat aufgestellt hat, heißt es unter
dem Punkt „Materialbeschaffung“, dass „unlau-
tere Methoden“ wie Irreführung, Druckausübung,
Einschüchterung, brutale Ausnützung emotiona-
ler Stresssituationen und die Verwendung gehei-
mer Abhörgeräte nicht angewendet werden dürf-
ten. Allerdings sieht der Ehrenkodex Ausnahmen
vor: „In Einzelfällen sind verdeckte Recherchen,
einschließlich der zu ihrer Durchführung not-
wendigen angemessenen Methoden, gerecht-
fertigt, wenn Informationen von besonderem
öffentlichen Interesse beschafft werden.“

Demnach wären Undercoveraktionen wie
jene auf Ibiza also durchaus angemessen.
Der Journalismusexperte Fritz Hausjell
vom Institut für Publizistik- und Kommu-
nikationswissenschaft der Universität
Wien spricht sich vehement für einen
Einschleichjournalismus nach dem Vorbild
britischer Medien aus. Hausjell verweist
auf das Beispiel Ernst Strasser. Britische
Undercoverreporter hatten den ehemaligen

ÖVP-Innenminister und EU-Parlamentarier
heimlich gefilmt, als dieser sich bereit erklärte,
gegen Geld Einfluss auf die EU-Gesetzgebung zu
nehmen. So ein Einschleichjournalismus sei nö-
tig, um die Kontrollfunktion zu garantieren, sagt
Hausjell, der für eine öffentliche Finanzie-
rung des Aufdeckungsjournalismus plä-
diert. „Es braucht einen Sondertopf für
investigativen Journalismus.“

Geht es nach Hans Zeger, dem
Obmann der Arge Daten, hat
Österreich ein grundsätzli-
ches Problem. Und das
betreffe das Amtsge-
heimnis und die
mangelnde Trans-
parenz. „Ibizas“
könnten vermut-
lich von vorn-
herein verhin-
dert werden,
wenn Politiker
wüssten, dass die
Bürger in alle Ge-
schäfte des Staats
Einblick nehmen
könnten. Doch es
mangle an der nöti-
gen Offenheit. Be-
hörden und Partei-
en betrieben Ge-
heimniskrämerei
und begründeten
das jetzt auch noch
mit dem Datenschutz.
„Der Datenschutz ver-
kommt immer stärker
zu einer Ausrede für In-
transparenz. Von der ein-
fachsten Bezirksbehörde bis
zum siebten Politikzwerg von
links nimmt jeder den Daten-
schutz für sich in Anspruch, um
nicht rechtfertigen zu müssen,
was er eigentlich tut.“ Die Konse-
quenz seien Unterredungen wie
jene in der Villa. „Ibiza war mög-
lich, weil sich Politiker sicher
sind, dass sie tun und las-
sen können, was sie
wollen, weil ohnehin
alles so intranspa-
rent ist.“
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Aufdecker brauchen
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